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Wohrrurigsanforderungen.
L.

1 . Für die Ansorderung einer als Ganzes in Untermiete
weitergegebenen Wohnung ist die Dauer des Untermtetverhält-
nisses von keiner Bedeutung.

2 . Ob die beruflichen Verhältnisse des Wohnungsinhabers
einen berücksichtigungswürdigen Grund bilden , von der An¬
forderung abzusehen , ist eine Frage des freien Ermessens , die
sich der Ueberprüfung durch den Verwaltungsgerichtshof entzieht.
(Verwaltungsgerichtsdoferksnntnis vom 27 . April 1921 , Z . 2971,
M .Abt . 15 , 7339 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde des Leo D . und
des Artur C . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes VI
der Stadt Wien vom 4 . Jänner 1921 , Z . 851/20 , betreffend eine
Wohnnngsanforderu 'tg als unbegründet abgewiesen.

Entfcheivungsgründe:  Der Beschwerdeführer hat anläßlich
einer Reise ins Ausland zum Zweck - eines mehrmonatlichen Aufenthaltes
seine ganze Wohnung in Wien für die Zeit vom November 1920 an bis
Ende Jänner 1921 in Untermiete gegeben . Gegen die Aufrechterhaltung der
deshalb auf Grund des Punktes 6 , lit . a , Z 4 der Kundmachung der nieder¬
österreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , LVH .-Bl . Nr . 160 , ver¬
fügten Anforderung der Wohnung richtet sich die Beschwerde , in der einerseits
als Rechtsanschaunng vertreten wird , daß nur die dauernde Untervermietung,
nicht aber die bloß vorübergehende , zeitlichbegrenzte  Ueberlafsung einer
Wohnung deren Anforderung rechtfertigen könne , anderseits ausgeführt wird,
diese Anforderung verstoße gegen die der Gemeinde durch den zweiten Absatz
des Z 4 auferlegte Pflicht zur billigen Berücksichtigung der Verhältnisse des
Beschwerdeführers — er ist Maler und seine Reise diente der Betätigung
seiner Kunst — und es bedeute einen wesentlichen Mangel des Verfahrens,
daß diese Verhältnisse nicht noch vor der Entscheidung festgestellt worden seien.

Die Meinung , daß für die Zulässigkeit der Anforderung einer als Ganzes
in Untermiete weitergegeben .cn Wohnung die Dauer des Untermietverhältniffes
von maßgebender Bedeutung sei, findet in der Kundmachung der niederöster¬
reichischen Landesregierung keine Stütze . Diese Vorschrift faßt die Dauer der
Untervermietung nicht ins Auge , es kann daher eine derartige Unterscheidung
nicht hineingetragen werden.

Die Untersuchung der Frage , ob die Rücksicht auf die beruflichen Ver¬
hältnisse des Wohnungsinbabers die Gemeinde von der Anforderung seiner
Wohnung hätte abhalten sollen , stand dem Gerichtshöfe nach Z 3 , lit . « des
Gesetzes vom 22 . Oktober 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 86 vom Jahre 1876 , nicht
zu , weil dies eine Frag - des freien Ermessens ist.

In der Unterlassung von Erhebungen in der in der Beschwerde »» ge¬
deuteten Richtung konnte ein Mangel des Verfahrens deshalb nicht erblickt
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werden , weil die Ausführungen des Beschwerdeführers über jene Verhältnisse
dem Mietamte bei seiner Entscheidung Vorlagen und dieses offenbar auch keine
Zweifel in die Richtigkeit der Angaben gesetzt hat, . so daß es keinen Anlaß
hotte , hierüber erst noch Erhebungen durchzuführen.

Im Hinblicke auf die Ausführungen , daß der Beschwerdeführer die
Wohnung selbst benötige und daß keinerlei öffentliches Interesse dem entgegen¬
stehe, daß ihm die angeforderte Wohnung doch belasten werde , wird der Be¬
schwerdeführer ans Z 12 , Absatz 2 der eingangs angeführten Kundmachung
verwiesen , wonach die Gemeinde unter solchen Voraussetzungen aus die An¬
sorderung zu verzichten hat.

H.

Eine Wohnung kann nicht im Sinne der für die Anforde¬
rung maßgebenden Bestimmungen als leerstehend bezeichnet
werden , wenn Unterbrechungen in ihrer Benützung in Betracht
kommen , die sich bei einem Mieterwechsel unvermeidlich ergeben.
Umsoweniger darf sie dann so behandelt werden , wenn sie durch
die außerhalb der regelmäßigen Räumungszeiten vor sich gehende
Verfügung eines Mieters frei wird , also unter Umständen , die
den sofortigen Beginn der Benützung durch den vom Ver¬
fügungsberechtigten , zunächst also naturgemäß in der Regel
durch den Hausbesitzer , eingeführlen Mieter ausschließrn oder
doch wesentlich erschweren . (Verwaltungsgerichtshoferkenntnis
vom 24 . Mai 1921 , Z . 3822 , M .Abt . 15 , 8981 .) '

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Friedrich K . in Wien wider die Entscheidung des Mietamtes für
den 9. Wiener Gemeindebezirk vom 22 . November 1920 , Z . V91,
betreffend eine Wohnungsanforderung die angefochtene Entscheidung
als gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Im Hause Nr . 7 der R .-Gafse im
9 . Wiener Gemeindebezirke war die Wohnung Nr . 14 an einen Mieter ver¬
mietet , der sie am 29 . September 1920 räumte und am 30 . September sein
Kündigungsschreiben samt den Schlüsseln zur Wohnung dem Hausbesorger
übergeben ließ . Schon an diesem auf die Räumung nächstfolgenden Tage wurde
die Wohnung von der Gemeinde als leerstehend angefordert . Diese An¬
forderung wurde mit der angefochtenen Entscheidung unter Berufung auf
Punkt 1 des 8 4 , Absatz 1 der Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , aufrechterhalten.

Der Gerichtshof konnte unmöglich der Rechtsanschauung der belangten
Behörde beitreten , daß eine noch so kurz währende Lecrstehung einer Wohnung
die Gemeinde in die Lage versetzt, diese anzufordern . Schon wiederholt , so
im Erkenntnisse vom 15. März 1921 , Z . 1569 , hat er ausgesprochen , daß für
die Frage , ob eine Wohnung leerstehe , jene Unterbrechungen in ihrer Be¬
nützung nicht in Bewacht kommen , die sich bei einem Mieterwechsel unver¬
meidlich ergeben . Umsoweniger darf eine Wohnung dann als leerstehend im
Sinne der für die Anforderung maßgebenden Bestimmungen behandelt werden,
wenn sie durch die außerhalb der regelmäßigen Ränmungszeite » vor sich
gehende Verfügung eines Mieters frei wird — wie dies im vorliegenden Falle
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geschehen ist — also unter Umständen , die den sofortigen Beginn der Be.
nützung du -. ch den oom Verfügungsberechtigten . zunächst also naturgemäß in
der Regel durch den Hausbesitzer eingesührten Mieter ausschließlich oder doch
wesentlich erschweren.

3
Für die Frage , ob eine Wohnung nur zur Aufbewahrung

von Gegenständen diene , ist nur die tatsächliche Gestaltung der
Verhältnisse im Zeitpunkte der Anforderung entscheidend , im
übrigen ist es gleichgiltig , ob de >jenige , der eine Wohnung be¬
wohnt , diese kraft Mietvertrages oder kraft widerruflicher Ge¬
stattung des Hauseiaenlümers benützt . (Verwaltungsgerichtshof¬
erkenntnis vom 2 . Mai 1921 . Z 2422 , M .Abt . 15 . 7249 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der Berta
R . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für den >4 . Be¬
zirk in Wien vom 19 . Jänner 192 l . Z . 1, betreffend eine Wohnungs¬
anforderung die angefochtene Entscheidung als gesetzlich nicht be¬
gründet aufgehoben.

E n t s ch c i d u n g s g r ü n d e : Mit Bescheid des Wohnungaintes
Wien für den 14 . Bezirk vom 16 . Dezember 1920 wurde die
Wohnung Tür Nr . 8 im Hause der Bcschwerdesührcrin H.-Straße
107 gemäß der Kundmachung der niederöstcireichischen Landesregierung
vom 30 . Juni 1919 , L.-G -Bl . Nr . 160 , aus dem Grunde
angefordert , weil sie seit eineinhalb Monaten nur zur Aufbewahrung von
Gegenständen diene . Die angefochtene Entscheidung selbst stellt fest, daß die au-
geforderte Wohnung bis Anfangs Dezember 1920 von der kranken Tochter
der Hausbesorgerin und daß noch durch einige Tage nach der Aufnahme dieser
Tochter ins Spital die Küche dieser Wohnung von einem Aftermieler bewohnt
war ; sie führt aber zu ihrer Begründung aus , daß dieser Art der Benützung
eine den geltend gemachten Ansorderungsgrund aufhebmde Bedeutung nicht
zukomme, ' weil sie nur dem Zwecke diente , die Nichtbenützung der Wohnung
zu verschleiern , zumal die Hausbesorgerin schon im Monate Oktober 1920 die
Wohnung Nr . 10 in demselben Hause übergeben erhalten hatte , von diesem
Zeitpunkte angefangen also kein Recht mehr auf die Benützung der Wohnung
Nr . 8 besaß.

Aus der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde geht hervor , daß die
Beschwerdeführerin der lungenkranken Tochter ihrer Hausbesorgerin erlaubt
batte , auch nach dem Uebergange der Wohnung Nr . 10 an die Mutter deren
bisherige Wohnung Nr . 8 bis zur Aufnahme ins Spital zu benützen.

Für die Frage , ob eine ' Wvhnung nur zur Aufbewahrung von Gegen-
ständen diene oder bewohnt sei, ist nur di - tatsächliche Gestaltung der Ver¬
hältnisse im Zeitpunkte der Anforderung entscheidend , wogegen eS gar nicht
darauf ankommt , ob derjenige , der eine Wohnung bewohnt , diese kraft Miet¬
vertrages oder kraft widerruflicher Gestattung des Hauseigentümer « benützt,
da keine Bestimmung der Kundmachung dem Hauseigentümer verwetrt,
Wohnungen in seinem Hause bestimmten Personen auf Widerruf zu überlassen.

4 .
Die Untervermietung , das heißt der Vertrag , durch den

ein Bestandgegenstand in Afterm ete gegeben wird , setzt ein
Bestandverhältnis zwischen dem Eigentümer der Bestandsache
und dem Bestandnehmer voraus , der sich somit zwischen die
Person des Eigentümers und jene des Untermieters stellt , der
nunmehr zum Bestandnehmer (Hauptmieter ) in Ansehung des
Bestandgegenstandes in das nämliche Verhältnis tritt , wie dieser
zum Eigentümer . Soferne nun der Eigentümer nicht etwa in
den im § 1093 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches
erwähnten Fall kommt , den Gebrauch seiner eigenen Sache,
wenn er Dritten gebührt , in Bestand zu nehmen , kann das
Bestandverhällnis zwischen dem Eigentümer der Bestandiache
und dem Bestandnehmer niemals als Afterbestand angesehen
werden und dies auch in dem Falle nicht , wenn neben dem
Gebrauche der Wohnung auch der Gebrauch der Einrichtungs¬
gegenstände auf eine gewisse Zeit und gegen einen bestimmten
Preis überlassen wird . (Verwaltungsgerichtshofcrkenntnis vom
10 . Mai 1921 , Z . 2695 , M Abt . 15 , Z . 8166 .)

Der Verwaltnngsgerichtshof hat über die Beschwerde des Karl
H . in Wien gegen die Entscheidung des Miekamtes IX der Stadt
Wien vom 17 . Dezember >920 , Z . 393 , betreffend eine Wohnungs-
ansorderung die angefochtene Entscheidung als gesetzlich nicht be¬
gründet aufgehoben.

E n ts ch ei d u n g s g r ü n d e : Die aus 2 Zimmern , Kabinett (Küche)
und Vorzimmer best -hende Wohnung Nr . 7 des dem Beschwerdeführer
gehörigen Hauses Nr 6 der S .-Gaffe im 9 . Wiener Gemeindebezirke wurde
gemäß Z 4 , Punkt 6 a der Kundmachung der niederösterrrichilchen Landes¬
regierung vom 30 . Juni 1919 , L -G .-Bl . Nr . 160 , vngefordert , weil diese
Wohnung vom Hauseigenlümer möbliert , mit Bettwäsche , deren Reinigung,

Beistellung der Bedienung und Beleuchtung zur Gänze in Untermiete
gegeben ist.

Mit der von Karl H . angefochtenen Entscheidung vom 17 . Dezember
1920 , Z . 393 , hat dar Mieiaml Wien IX dem Einsprüche keine Folge gegeben.
Das Mictamt « bückt die charaktei istischcn Merkmale des Begriff ?« der Unter¬
miete in der Tatjave , daß der gegenwärtige Inhaber der Wohnung vom
Beschwerdeführer als . Wohnungsgcber " polizeilich al « Untermieter gemeldet
wurde , baß die Wohnung samt Emrichtungsgegenständen , Bettwäsche und
Bettwäschcieinigung gegen ein Entgelt überlassen wurde , dessen monatliche
Rate den Jahresmietzins für ine Wohnung erheblich übersteigt , daß die
Bedienung des Wotmungsinhabers durch die Hausgehilfin des Beschwerdeführers
gegen einen monatlichen Beitrag von 30 L beigestellt wird und die Rechnung
für den Verbrauch des elektrischen Stromes auf den Namen des Beschwerde¬
führers ausgestellt wird , obgleich di - fragliche Wohnung einen eigenen
Zähler besitzt.

Diese Tatbestandsmerkmale vermögen jedoch — soweit es sich hiebei
nicht überhaupt um einen Dienst - und Werkvertrag nach dem 26 . Hauptftücke
des allgemeinen bürgerlichen Gffetzbuches handelt — die Annahme eines
Afterbestaudverhä lniffe « in Ansehung der angcforderten Wohnung an sich allein
nicht zu rech,fertigen . Denn die Untervermieiung , das he,ßt der Vertrag , durch
den ein Bestandgcgenstand in Astcrbestand gegeben wird , setzt ein Bestand-
Verhältnis zwischen dem Eigentümer der Bestandsache und dem Bestandnehmer
Voraus , der sich somit zwischen die Person des Eigentümers und jener deS
AftermieterS (Untermieters ) stell !, der nunmehr znm Befiandnedmcr (Haupt-
mieter ) in Ansehung des Bestandgegenstandes in dos nämliche Verhältnis
tritt , wie dieser zum Eigentümer . Eine solche Person wird auch in der
angefochtenen Entscheidung nicht genannt . Soferne nun der Eigentümer nicht
etwa in den durch Z 1093 des allgemeinen bürgerlichen Ges tzbnches erwähnten
Fall kommt , den Gebrauch seiner eigenen Sache , wenn er Dritten gebührt,
in Bestand zu nehmen , kann das Bestandverhällnis zwischen dem Eigentümer
der Bestandsache und dem Bestandnehmer niemals a !s Afierbestand angeiehen
werden und dies auch in dem Falle nicht , wenn , wie im vorliegenden Falle
neben dem Gebrauche der Wohnung auch der Gebrauch der Einnchtungs-
gegenständc auf eine gewisse Zeit und gegen einen bestimmten Prees übe -lassen
wird . (Vergleiche «i ch das hi -rgerichlliche Erkenntnis vom 19 . Oktober 1920,
Z . 4339 ).

Die angefochtene Entscheidung , die sich auf die Annahme eines After-
bestandverhättniffes zwischen dem Beschwerdeführer und dem Inhaber der
angeforderlen Wohnung stützt , ist demnach im Gesetze nicht begründet.

S.
1 . Dis re « stEenta reicht über den der Entscheidung

zugrundegelegten Tatbestand nicht hinaus ; es ist daher der
Behörde nicht verwehrt , bei geändertem Tatbestand eine neue
Entscheidung hinsichtlich der Anforderung der nämlichen Wohnung
zu fällen.

2 . Zwei demselben Mieter gehörige Wohnungen sind nicht
als Doppelwohnung anzusehen , wenn eine dieser Wohnungen im
Zeitpunkte der Anforderung für einen aufrechten Handelsbetrieb
verwendet wird , diese Wohnung könnte nur nach 8 4 s. der Kund¬
machung angefordert werden ^ (Verwaltungsgerichtshoferkenntnis
vom 22 . März 1921 , Z . 1979 , M .Abt . 15 , 5012 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der Helene
St . in Wien wider die Entscheidung des Mietamtes IX der Stadt
Wien vom 22 . Dezember 1920 , Z . 454 , betreffend eine Wohnungs¬
anforderung die angefochtene Entscheidung wegen mangelhaften Ver¬
fahrens aufgehoben.

Entscheidnngsgründe:  Mit Entscheidung vom 22 . Dezember
1920 , Z . 454 , hat das Mietamt Wien IX über Einspruch der Helene St . die
vom WohnungSkommissär unterm 2 . Oktober 1920 , Z . S . 71 , verfügte An¬
forderung der Wohnung Wien , 9. S .-Gaffe 14/1 , Tür 9 , aus dem Titel der
Doppelwohnung bestätigt.

In der Entscheidung des nämlichen Mietamtes vom 17 . Oktober 1819,
Reg . 7/19 , war die Anforderung der gleichen Wohnung aus dem Grunde
aufgehoben worden , weil erwiesen wurde , daß diese Räumlichkeiten bereits
jahrelang für den auch heute noch aufrechten Handelsbetrieb verwendet werden.

Die ros guclioata , auf die sich die Beschwerde beruft , reicht über den der
Vorentscheidung zugrundegelegten Tatbestand nicht hinaus . Es war daher der
Behörde nicht verwehrt , bei geändertem Tatbestände eine Entscheidung hin¬
sichtlich der Anforderung der nämlichen Wohnung zu fällen . Es war zunächst
die Frage zu lösen, ob und inwiefern sich der Tatbestand seil der Vor¬
entscheidung insoweit änderte , daß er die Grundlage für die Anforderung der
Wohnung vom Gesichtspunkte der Doppelwohnung aus zu bieten vermochte.

Die angefochtene Entscheidung verweist ebenfalls aus den Umstand , daß
die Beschwerdeführerin nach dem Ableben ihrer Mutrer Pautine St . deren
Privatwohnung 9 . S . Gaffe 12 weiterbehielt und auch bezüglich der heute in
Streit stehenden Wohnung den Mietvertrag formlos fortsetzte . Nun fiel daS
Ableben der Mutter 16 . Jänner 1919 — in eine Zeit , dir dem am
17. Oktober 19 >9 geschöpften Ersterkenntnisse erheblich vorangiuq , so daß also
voller Grund zur Annahme gegeben ist, daß der in der Begründung der heule
angefochtenen Entscheidung dargelegte Sachverhalt bereits auch zur Zeit der
ersten , mit dem in Rechtskraft erwachsenen Voreriennmiffe aufgehobenen An-
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ford -runa gegeben war und daher die Fällung einer neuen Anforderung - ,
erkenutmss -s ausschloß . Allerdings erfolgte die Anforderung im Gegensätze zu
jener im J - Hre 1919 , die ftch auf Z 4 , Z . 3 a , 1 a der Kundmachung der
n, . i>. Landesregierung vom 30 . Juni 1919 stützte, nunmehr auf Grund der
s 2 im 8 4 als Doppelwohnung . . ^ .
^ Eine Doppelwohnung liegt aber dann vor , wenn jemand nach dem
Wortlaute des 8 1 der bezogenen Kundmachung in einer Gemeinde oder in
einem Wohngebiete zwei oder mehrere Wohnungen hat . Unter Wohnung m
diesem Infam,n -nhalt - können aber nur solch- Räumlichkeiten verstanden
werde » , die zum Bewohnen bestimmt und benützbar sind und ht -zu auch
benützt werden . Es ergibt sich dies aus der Anordnung im 4 . Absatz - des
8 1 ioe eit ., wonach in der vorgeschriebenen Anzeige die Wohnung zu be.
zeichnen ist. die der Anzeigepflichtige für eigene Wohnzwecke benötigt Nach
dem b-zoaenen Borerkcnntnlff - waren nun di- Räumlichkeiten , nämlich die
a -iz -fordert - Woi .nu .ig in der « .-Gaffe 14/1 , Tür S, bereits jahrelang für
den auch heute noch , also im Oltober l919 , aufrechten Handelsbetrieb ver-
wendet worden . Sie stellten sich demnach als zu Geschästszwecken benützt dar,
deren Anforderung g-mä >. 8 4 a. lex - mt . nur unter der Bedingung zulässig
iü daß zur Unterbringung des Geschäftes andere Raume beschafft werden
können Ob m der Widmung der fraglichen Räume zu Geschästszwecken zu
der H-'il seit Fällung des Vorerkenntnisses eine solche Aenderung -intrat , daß
dieselbe, , nunmehr als Wohnung , das heißt als zu Wohnzwecke » benützt
an ° -Ip>° ch-n werden müssen , l>ßt die angefochtene Entscheidung unbeantwortet,
denn nach dieser Richtung hin gepflogene Erhebungen liegen nach den Amts-
schritten nicht vor . Auch m der Gegenschrift beschränkt sich das belangte M,et-
amt nur °u " i° allgemeine Bemerkung , daß di- V -rhältniffe in . Oktober 19l9
wch ! die aleichen sein müssen wie jene im Dezember 1920 . Daher wurde
ebensowenig auch di- Ferge gelöst , ob der Beugung des 8 ^ der Kund-
n achung hinsichtlich der Unterbringung des Geschäftes entsprachen werden
könnte Die angefochtene Entscheidung stellt sich daher als auf einem ergänzungs-
bedürstiaen Talbeuande beruhend dar und war daher in Stattgebung der von
kielen - Si hiergerichllich überreichten Beschwerde gemäß 8 6 des Gesetzes vom
22 ^ Oktober 1875 , R .-Ä .-Bl . Nr . 36 er 1876 , wegen mangelhaften V -rsayrens
aufzuhebeii.

Mietzinssteigerungeu.
«

1 . Das Elmvirktztl einer außerhalb des Mietamtssenates
stehenden Person auf die Leitung der Verhandlung begründet
einen Vorstoß gegen die das Verfahren vor dem Mietamte
regelnden Vorschriften und daher einen wesentlichen Verfahrens-

Die Entscheidung , wonach auch in Ansehung der gemäß
8 2 U zu beurteilenden Bestandscwjektr die beantragte Mietzms-
erhöhuna nur bis zu einem geringeren Ausmaße für zulässig
erklärt und dir Ablehnung einer darüber hinausgehenden
Erhöhung lediglich durch den Hinweis auf die Verhältnisse
zwi chen den anerkanntet , Mehrauslagen und dem Bruttomretzms
veqründet wird , beruht auf einer unrichtigen Rechtsanschaunng.

3 Die Feststellung und allfällige Austeilung nachgewlesener
Auslagen welche die Grundlage für die Mietzinserhöhung zu
bilden hat , fällt in das auf Grund sachlicher Würdigung der
maßgebenden Verhältnisse zu übende freie Ermessen des Met-
amtes und könne vom Berwaltungsgerichtshof nur m der
Richtung überprüft werden , ob die Ermittlung der nach Kriegs-
beqinn eingetretenen Erhöhungen in einem formell einwandfreien,
besonders dem Grundsätze des Parteiangehörs Rechnung tragen¬
den Verfahren erfolgt ist . .

4 . Wenn das Mietamt die Unzulänglichkeit einzelner der
für die beantragte Mietzinssteigerung vorgebrachten Belege
feststellt , so sind diese Belege nickt von der Berechnunasgrund-
lage auszuscheiden , sondern es ist erforderlichen Falles die
Verhandlung zu vertagen , um dem Antragsteller die Möglichkeit
zu geben , diesen Mangel zu beheben . _ , ^ .

5 Ob und in welchem Umfange das Mietamt bchuss der
ihm obliegenden Feststellungen die Beihilfe von Sachverständigen
in Anspruch nehmen will , ist gemäß § 17 , Absatz 3 der Mieter¬
schutzverordnung dem freien Ermessen anheimgestellt.

6 . Die Ausscheidung der Haflpflichtversichernngspramien ist
im Gesetze nicht begründet , weit der Hauseigentümer durch Ein-
gelM eurer solchen Versicherung sich im Stande der Solvenz
erhält , was auch den Mietern insoferne zustatten kommt , als
diesen hiedurch die Einbringung allfälliger Ersatzansprüche gegen
den Vermieter gesichert wird . .

7 . Wenn von Erhaltungsauslagen einige nur einem Dcr .e
der Mieter zugute kommen , so hat das Mietamt darüber schlüssig

zu werden , ob und in welchem Umfange derartige Auslagen auf
einen engeren Mieterkreis aufzuteilen sind und demgemäß über
das Ausmaß der für die Wohnungen dieser Mieter zulässigen
Erhöhung der Mietzinse besonders zu erkennen.

8 . Es ist unzulässig , die Kosten der Verwaltung deS Hauses
von vornherein mit der Begründung abznlehnen , daß sich seit
Kriegsbeginn der Bruttozins geändert habe und daher der
Betrag der Hausverwalierkosten , welche zwei Prozent nicht
übersteigen dürfen , keine Veränderung erfahren konnte . (Verwal¬
tungsgerichtshoferkenntnis vom 10 . Februar 1921 , Z . 764,
M .Abt . 15 . 3022 .)

Der Berwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Hermann G . Wide» die Entscheidung eines Wiener Mietamtes vom
22 . Mai 1920 , Z . 308/20 , betreffend eine Mietzinserhöhung die
angefochtene Entscheidung teils als gesetzlich nicht begründet , teils
wegen mangelhaften Verfahrens aufgehoben.

EIItscheiduIIgsgr un dc:  Mit der nunmehr angefochtenen Ent¬
scheidung wurde über den vom B -Ichwerdeführer als bewollmächtigten Admi-
nistrator gestellten Antrag auf Entscheidung über die Zulässigkeit einer Erhöhung
sämtlicher Mietzins - um 25 Prozent und über den Antrag der Mi - tparte,
Katharina V . Uber di- Zulässigkeit der Erhöhung ihres vierteljährigen Miet¬
zinses von 401 aus 464 L 60 k zu entscheiden , dadin erkannt , daß di - zum
1. Mai 1920 vorgcnommene Erhöhung des Mietzinses der Wohnungen
Tür Nr . 1 bis 32 gemäß 88 2 und 10 der Mieterschutzverordnung nur bis
zu einem Ausmaße von 5 Prozent zulässig j-i, da an Mehrauslagen für die
Erhaiiung und Verwaltung des Hauses im Jahr - 1919 gegenüber dein
Jahr - 1917 <Rechnung - n für 1914 bestehen überhaupt nicht mehr ) lediglich
ein Gesamtbetrag von 2185 L 37 b anerkannt werden könne, der , vermehrt
um den klprozentigen Steuerzuschlag , sich auf 3517 I< 85 b erhöhe und im
Verhältnisse zum Bruttozinse von 69 648 L eine Steigerung des Mietzinses
vom 1. Februar 1917 zum 1. Mai 1920 um fünf .. Prozent zulässig erscheinen
lasse. Hiebei wurden , wie in der Entscheidung des näheren dargelegt wird,
aus der Ausstellung des Hausverwalters zwei mangels detaillierter Angabe der
einzelnen Arbeitsleistungen nicht mit der erforderlichen Sicherheit zu wertende
Großrechnungen für Dachdecker - und Maurerarbeiten vorläufig und eine Reihe
weiterer Mchranslagen mangels der für ihre Anrechnung erforderlichen
Voraussetzungen gänzlich ausgeschieden . . , ^ ^ , . . . ,

1. Insoweit die hiegegen hi -rg -nchts eingebrachte Beschwerde eme Mangel-
haftigl . it des Verfahrens zunächst darin erblickt , daß während der vom
MagrstratsoberkommisiSr Dr . St . als Vorsitzenden geleiteten Mietamts-
Verhandlung plötzlich der Magistratsrat Dr . S . aufgetaucht sei und an der
Verhandlung und vor allem an der Beratung teilgenommm habe , ließ sich
der Berwaltungsgerichtshof von der Erwägung leiten , daß die vom Vertreter
des Miltamtes bei der öffentlichen mündlichen Verhandlung zugestandene
Einflußnahme seiner Person auf den Gang der Mietamtsoerhandlung bei dem
Umstande , als er weder als Vorsitzender noch als Beisitzer des MietamteS
fungierte , mit dem kollegialen Charakter des MietamteS unvereinbar war.
Aus den die Bildung der Mietämter betreffenden Vorschriften geht deutlich
hervor , daß sie als selbständige Behörden aufzufassen sind, deren Mitglieder
das ihnen übertragende Amt als Ehrenamt ausüben , w,S auch in dem Falle
der Anglicderung des MietamteS an eine andere Behörde jede dienstliche oder
disziplinäre Unterordnung seines Vorsitzenden unter eine ihm in Ansehung
seiner anderweitigen dienstlichen Funktionen Vorgesetzte Person schlechthin
ausschließt . Läßt sich ein Vorsitzender des MietamteS dennoch die Leitung der
Verhandlung aus der Hand nehmen , so daß eine außerhalb des MietamteS
stehende Person in maßgebender Weise auf den Laus der Verhandlung bestim-
mend einwirkt , so ist darin ein Verstoß gegen die daS Verfahren vor dem
Mietamte regelnden Vorschriften gelegen , der das ganze Verfahren als mit
einem wesentlichen Mangel behaftet erscheinen läßt.

2 . Unbegründet ist die Beschwerde dagegen insoferne , als si- die Ent¬
scheidung des Mietamtes deshalb als mangelhaft bezeichnet , weil sie für alle
Wohnungen des Hauses die Unzulässigkeit der Erhöhung der Mietzinse in einem
höheren als einem fünfprozentigm Ausmaße ausgesprochen hat , obwohl der
Beschwerdeführer ausdrücklich erklärt habe , daß ei» großer Teil der Parteien
die Mietzinserhöhung bewilligt und aus eine Ueberprüfung durch das Mietamt
verzichtet habe . Denn der Beschwerdeführer selbst bat in seinem Einschreiten
vom 17 . Februar 1920 ausdrücklich um die Genehmigung der Erhöhung
sämtlicher Mietzinse ersucht und auch jene Parteien , die sich seiner Angabe nach
mit ihm ausgeglichen haben , angeführt . Damit war für das Mietamt . daS
nach 8 10 der Mieterschutzverordnung aus Antrag des Vermieters oder Mieters
darüber , ob eine Erhöhung des Mietzinses zulässig ist, zu entscheiden hat,
ebenso die Berechtigung als die Verpflichtung gegeben , sich hinsichtlich oller
Wohnungen über die Zulässigkeit der vorgenominenett Mietzinserhöhung aus-
zusprcchc n , ohne daß es hiezu eine « Antrages seitens der Mieter bedurft hätte.

3 . Berechtigt erscheint die Beschwerde , insoferne sie rügt , daß das Mietamt,
obwohl ihm ein detailliertes Verzeichnis Uber di- Woknparteien und über die
von ihnen g-zahlten Zins - vorlag , laut dessen 13 Wohnparteien kraft der von
ihnen gezahlten Zinse unter die Bestimmung des 8 2a der Mieterschutz-
Verordnung fallen , auf die Höhe der Mie,zinse der einzelnen Wohnungen keine
Rücksicht genommen habe . Die Beschwerde führt in dieser Richtung aus , daß
das Mieiamt bei entsprechender Rücksichtnahme aus die Bestimmung deS 8 2 a
der Mielerschutzverordnung in Ansehung dieser Mieter die angestrebte Erhöhung
deS Mietzinses hätte bewilligen müssen , da die Angemessenheit der Erhöhung
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schon daraus zu erschließen war , daß diese Parteien zum allergrößten Teile
mit der Erhöhung einverstanden waren und auf eine Ueberprüfung durch das
Mietamt verzichteten . In dieser Richtung war zu erwägen , daß im Gegensätze
zu Wohnungen und Gcschäftsräumlichk -iten mit einem die im 8 s , Absatz I
der Mleterichutzverordnung festgesetzten Beilage nicht übersteigenden Mietzinse,
bei denen Erhöhungen des Mi -tzinseS nur unter den im 8 8 . Absatz 1, Z , 1
bis S, bezeichnet -!, Voraussetzungen vereinbart und als zulässig erklärt werden
können , für Wohnungen und Geschäftslokale , deren Mietzinse diese Beträge
übersteigen , eine Zinsvereinbarung unabhängig von diesen Voraussetzungen in
jedem Betrage zulässig ist, der nach den Umständen des Falles angemessen ist.
Insofern - die angesochtene Entscheidung auch in Ansehung der unter die
Bestimmung des 8 2 a der Mieterschutzverordnung fallenden Wohnungen und
Geschäftslokale die im Ausmaße von 85 Prozent angesuchte Mietzinserhöhung
nur bis zu einem Ausmaße von 5 Prozent als zulässig erklärt und die
Ablehnung einer hierüber hinausgehenden Erhöhung lediglich durch den Hinweis
auf das Verhältnis zwischen den anerkannten M -hrauslag -n und dem Brutto.
Mietzinse begründet hat , beruht sie daher auf einer unrichtigen Rechts¬
anschauung und war daher , insowe .t sie sich auf die unter die Bestimmung
des 8 2a der Mieterschutzverordnung fallenden Wohnungen und Geschäftslokale
bezieht , gemäß 8 7 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes als gesetzlich nicht
begründet aufzuheben . ^

4 . Bei Beurteilung der übrigen in der Beschwerde vvrgebrachten Ein-
Wendungen hielt der V -rwaltungsgerichtShof an der Rechtsanschauung fest,
welch- er IN seinem Erkenntnisse vom 17 . Juni 1920 . Z . 2439 , ausgesprochen
und näher begründet hat . Darnach fällt auch im Bereiche des 8 2 der Mieter-
schutzverordnung die Feststellung und die allsäll ' ge Aufteilung nachgewiesener
Auslagen , welche die Grundlage der Mietzinserhöhung zu bilden haben , in
das auf Grund sachlicher Würdigung der maßgebenden Verhältnisse zu übende
freie Ermessen deö Mietamtes und können vom Verwaltungsgerichtshose nur
in der Richtung überprüft werden , ob die Ermittlung der nach Kriegsbeginn
eingctretenen Erhöhungen in einem formell einwandfreien , insbesondere dem
Gruntsatze des Parteiengehörs Rechnung tragenden Verfahren erfolgt ist. Bei
dieser Ueberprüfung ergeben sich nun zunächst Bedenken gegen die vom
Beschwerdeführer ausdrücklich gerügte Behandlung von zwei Großrechnungen,
dte vorläufig ausgeschieden wurden , weil sie mangels detaillierter Angabe der
einzelnen Arbeitsleistungen nicht mit der erforderlichen Sicherheit gewertet werden
konnten . Wie der Verwaltungsgerichtshof in seinem Erkenntnisse vom

Dezember 1920 , Z 5232 , ausgesprochen hat , hat das Mietamt die
Behebung der von rhm erkannten Unzulänzlickkeit der Belege für die beantragte
Mietzinserhöhung durch den Antragsteller durchführen zu lassen und zu diesem
Zwecke erforderlichenfalls die Verhandlung zu vertagen . Sache des Mietamtes
wäre es daher gewesen , di - seiner Ansicht nach erforderliche Ergänzung dieser
Rechnungen durch den Beschwerdeführer bewirken zu lassen ; sie aus der
Berechnungsgrundlage auch nur vorläufig auszuscheiden , wäre es erst berechtigt
gewesen , wenn diese Ergänzung an dem Widerstande oder dem Unvermögen
des Beschwerdeführers gescheitert wäre . Die Behauptung des Vertreters der
belangten Behörde , die Mietzinserhöhung sei nur vorläufig auf das als
zulässig erklärte Ausmaß von 5 Prozent eingeschränkt und eine neuerliche
Entscheidung mit Rückwirkung aus den 1. Mai 1920 Vorbehalten worden,
findet in dem Wortlaute der angefochtenen Entscheidung keine Stütze , womit
auch alle an einen solchen Vorbehalt geknüpften Folgerungen des Vertreters
des Mietomtes hinfällig werden.

Die gegen di - Ausscheidung der erhöhten Hypoihekarzinsen erhoben - Be-
schwerde wurde bei der öffentlichen mündlichen Verhandlung zurückgezogen,
weshalb auf diesen Punkt der schriftlichen Beschwerde nicht -inzuzehen war.

5. Was aber den im Einschreiten vom 17 . Februar 1920 gestellten , ganz
allgemein gehaltenen Antrag auf . fachmännische , schätzungsweise Vornahme der
zu steigernden Wohnung " anlaugt , so konnte dieser für das Mielamt umso-
weniger eine zwingende Veranlassung bieten , Sachverständige zu vernehmen,
als es durch die Bestimmung dcS ß 17 , Absatz 3 der Mieterschutzveiordnung
dem Ermessen des Mietamtes anheimgestellt ist, ob und in welchem Umfange
es behufs der ihm obliegenden Feststellungen die Beihilfe von Sachverständigen
m Anspruch nehmen will . U-brigeus verfügt das Mielamt schon dadurch , daß
eS mit je einem Beisitzer aus dem Kreise der Vermieter und Mieter besetzt ist,
M seiner Mitte stets über Personen , welche die zur Lösung der ihm gestellten
Aufgabe erforderlichen Kenntniffe und Erfahrungen besitzen.

Als im Gesetze nicht begründet erachtete der Verwaltungsgerichtshof
die Ausscheidung der Haftpflichtversicherungsprämien , weil der Hauseigentümer
durch Eingehen einer solchen Versicherung sich im Stande der Solvenz erhält,
was auch den Mietparteien insofern - zustatten kommt , als ihnen hiedurch die
Einbringung allfälliger Ersatzansprüche gegen den Vermieter gesichert wird.
Berechtigt erschien dem V -rwallungkgerichtshof - dagegen die Ausscheidung der
Aufwendungen für Schlaffer - und Tischlerarbeiten , weil diese gegenüber dem
zum Vergleiche herangezogenen Zeiträume eine Erhöhung nicht erfahren hatten.

7 . Bezüglich der Auslagen für die Revision und Instandhaltung des
Aufzuges , die übrigens gleichfalls gegenüber dem Jahre 1917 keine Erhöhung
ailswelsen , und des all die Gemeinde Wien für Portale gezahlten Platzzinses
vermochte der Verwaltnngsgerichtshof di - vom Mietamte in Anspruch genommene
Berechtigung den Beschwerdeführer auf den Weg von Sondervereinbarungen
mit l -nen Metern zu verweisen , denen hieraus Vorteile erwachsen , nicht an-
zuerkennen . Aufgabe des Mietamtes ist es , darüber schlüssig zu werden , ob und
in welchem Umfange derartige Auslagen auf einen engeren Mieterkreis aufzu¬
teilen sind und demgemäß über das Ausmaß der für die Wohnungen dieser
Mieter zulästigen Erhöhungen der Mietzinse besonders zu erkennen.

8 . Mit den auf einen Ausgleich zwischen den Interessen der Mieter und
Vermieter abzielenden Grundsätzen der Mieterschutzverordnung unvereinbar und
deshalb unzulässig war es endlich , die Berücksichtigung der Kosten für die Ber - !

waltung des Hauses von vornherein mit der Begründung abzulehnen , daß sich
seit Kriegsbeginn der Brnttazins nicht verändert habe und somit auch der
Betrag der Hausoerwalterkosten , der 2 Prozent desselben nicht übersteigen dürfe,
keine Erhöhung erfahren konnte.

Denn auch in Ansehung dieser Auslagen ist vom Mietamte , wie bei
allen anderen Kosten der Erhaltung und Verwaltung des Hauses , zunächst zu
prüfen , ob diese Auslagen eine tatsächliche Erhöhung erfahren haben , und zu¬
treffenden Falles zu erwägen , ob dieser erhöhte Aufwand drn konkreten Ver¬
hältnissen angemessen war.

Aus diesen Erwägungen war die angesochtene Entscheidung teils als
gesetzlich nicht begründet , teils wegen mangelhaften Verfahrens aufzuheben.

7 .
In dem Vorhandensein einer Differenz zwischen den nach¬

gewiesenen Gesamtauslagen und den vom Mietamte anerkannten
Ausgaben muß kein Widerspruch erblickt werden , weil nicht die
einmalige Auslage für die erst nach längeren Perioden regel¬
mäßig wiederkehrenden Arbeiten , sondern die nach dem fachmän¬
nischen Ermessen auf ein Jahr entfallende Quote als jährliche
Auslage in Anrechnung zu bringen ist . (Verwaltnngsgerichtshof-
erkenntnis vom 20 . Mai 1921 , Z . 3622 , M .Abt . 13 , 9207 .)

Der Vermaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Dr.
Rudolf D . gegen die Entscheidung des Mietamtes für den 13 . Bezirk
in Wien vom 1. September l9LO , Reg . Z . 499/20 , betreffend die
Zulässigkeit einer Mietzinserhöhung die Beschwerde als unbegründet
abgewiesen.

Entscheit >ungsgründe:  Am 14 . November 1919 teilte der Be-
schw-rd -führer den Mietern mit , daß er mit Rücksicht auf die Teuerung von
Material und Arbeitskräften , insbesondere der Dachdecker - , Rauchfangkehrer-
nnd Jnstallateurarbeiten gezwungen sei, dis Mietzinse verhältnismäßig zu erhöhen.

Am 25 . November 19t9 überreichten die Mieter dieses Hauses beim
Mietamte eine Eingabe , in der sie gegen die 20prozentige Steigerung der
Mietzinse protestierten und um Vermittlung des Mietamtes ersuchten.

Hierüber erfloß die Entscheidung des Mietamtes vom 19 . Februar 1920,
mit welcher die Steigerung im vorangegangenen Maße mit Rücksicht auf die
vom Hauseigentümer nachgewiesenen Auslagen als gerechtfertigt erkannt wurde.

Im August 1920 stellte der Beschwerdeführer den Antrag auf Ent¬
scheidung des Mietamtes über die Zulässigkeit einer neuerlichen Erhöhung des
Mietzinses um 70 Prozent.

Mit der angefochtenen Entscheidung wurde eine Steigerung der Mietzinse
nur im Ausmaße von 36 Prozent des gegenwärtigen Gesamtzinses als zulässig
erkannt , wozu noch bemerkt wurde , daß auf eine entsprechend - Verteilung der
Auslagen auf mehrere Jahre Bezug genommen wurde.

Die Beschwerde wendet sich im wesentlichen dagegen , daß bei der Be¬
rechnung der Anslagensteigerung , beziehungsweise der Zulässigkeit der Mietzins¬
erhöhung die durch die Mi -tamtsentfcheidung vom 19 . Februar 1920 als zu¬
lässig erkannten erhöhten Mietzinse zugrundeg -legt wurden und daß nicht
daraus Rücksicht genommen worden sei, ob diese 20proze „ tige Steigerung auch
tatsächlich der Höhe der Steigerung der gesamten Berwaltungsauslagen
entspricht.

Es ist nicht klar , ob die Beschwerde auf dem Standpunkte steht , daß bei
der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Mietamtsverhandlung
neuerlich zu überprüfen gewesen wäre , ob die mit der Entscheidung vom
Februar 1920 anerkannte Wprozentige Steigerung all - Auslagen , beziehungs¬
weise deren Steigerung umfasse , welche bis dahin (Februar 1920 ) erwachsen
waren und daß diese bei der Verhandlung über die neuerliche Mistzinssteigerung
in Betracht zu ziehen gewesen wären . Daß nur bei der ersten Emscheidung
des Mietamtes irgend welche bis dahin erwachsenen Mehrauslagen nicht in
Berücksichtigung gezogen worden wären , bezüglich deren der Beschwerdeführer
nach 8 10 der Mieterschutzverordnung vom 26 . Oktober 1918 mit Wirkung
auf einen neuen Mietzinstermin eine Erhöhung beantragt hätte — in welchem
Falle neue Tatsachen hätten vorgebracht werden müssen — behauptet auch die
Beschwerde nicht.

Ts ergibt sich aber auch aus den Akten , daß bei der Verhandlung vor
dem Mietamte am 1. September 1920 ausschließlich Mehrauslagen aus der
Zeit vom März bis August 1920 geltend gemacht wurden , und weist auch di-
B -schwerdeführer nur auf Auslagen aus dieser Zeitperiode hin . Der dies-
bezügliche Beschwerdepunkl weist also eine Unklarheit auf , die eine meritorische
Ueberprüfung desselben ausschließt , (ß 18 deS Verwaüungsgerichtstzofgesetzcs.

Wenn die Beschwerde in der Differenz zwischen den nachgewiesenen Ge-
samtausgabensummen und den von der Behörde anerkannten jährlichen Aus¬
lagen einen Widerspruch erblickt, so ist hiezu zu bemerken , daß nach dem Ge-
setze nicht die einmalige Auslage für die erst nach längeren Perioden regelmäßig
wiedcrlehrenden Arbeiten , sondern die nach dem fachmännischen Ermessen der
Behörde auf ein Jahr entfallende Quote als jährliche Auslage in Anrechnung
zu bringen ist.

*

Zu den regelmäßigen und jährlichen für eine Mietzins¬
erhöhung in Betracht kommenden Auslagen gehören auch jene,
welche behufs Erhaltung der Bewohnbarkeit des Hauses zur
Beseitigung der durch Witierungseinflüsie hervorgerufenen Schäden
des Gebäudes gemacht werden müssen.
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Hiezu gehört auch die Wiederherstellung eines durch starken
Wind beschädigten Daches . (Verwaltungsgerichtshoserkcnntnis
vom 13 . Mai 1921 , Z . 3466 , M .Abt . 15 , 8359/21 .)

Der Berwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Leo
K . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes Wien XX vom
15. Oktober 1920 , Z . Reg. 288 , betreffend die Zulässigkeit einer
Mietzinserhöhuug die Beschwerde als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe : lieber den Antrag der M -eier des
gegenständlichen Hauses wurde die zum 1. Juni 1920 der vierteljährigen
Zinse zum 1. August 1920 vorgeuommene Erhöhung der Mietzinse sür die
Wohnungen und Geschäfts !»!«!- gemäß 2 und 10 Mieterschutzverordnung bis
zu den in den Verzeichnissen ersichtlichen Beträgen als zulässig erkannt . In den
Gründen wird beigesiigt , daß die Kosten sür die Ausnahme einer Hypothek m
der Höh - von 2355 L sowie 6 '7 prozentige Zinsen vom aufgenominenen
Kapital von 40 .000 L nicht anerkannt wurden , weil dieser Anspruch im Z 2
Punkt I und 3 der Mieterschutzverordnung nicht begründet erscheint.

Die Beschwerde erblickt einen Mangel des Administrativverfahrens darin,
daß einerseits die Kosten sür die — wie auch die Beschwerde anerkannt
notwendige Reparatur des Daches aus 10 Jahre und nicht wie die Beschwerde
verlangt , auf 20 Jahre verteilt wurden , anderseits behauptet sie, daß in der
Anerkennung von Auslagen sür die Wiederherstellung des durch ein Elemcntar-
-reignis zerstörten Dachstuhles eine Gesetzesverletzung gelegen wäre , indem
es sich hiebei nicht um eine regelmäßig wiederkrhrende jährliche Auslage
handelt.

, Der Verwaltungsgerichtshos hat an seiner wiederholt zum Ausdrucke
gebrachten Rechtsanschauung fcstgehalten , daß zu den regelmäßig und jährlich
für eine Mietzinserhöhung in Betracht kommenden Auslagen auch jene gehören,
welche behufs Erhaltung der Bewohnbarkeit des Hauses sür die Beseitigung
der durch Witterungsciuflüfse hervorgerusenen Schäden des Gebäudes gemacht
werden müssen . Im vorliegenden Falle war es die Beeinflussung des Daches
durch einen starken Wind , welche die betreffenden Auslagen verursacht hat.
Für die Anwendung des 8 2, sl . l der Mieterschutzverordnung ist eS nicht
erforderlich , daß derartige Auslage » effektiv alljährlich gemacht werden müssen
und hat vielmehr — die Anerkennung der Notwendigkeit der Auslage nach
dem fachmännischen Ermessen des Mielamtes vorausgesetzt — eine Austeilung
auf entsprechende Jahresperioden ebenfalls nach fachmännischem Ermessen des
MictamteS zu erfolgen.

Die Beschwerde war daher als unbegründet abzuweiscn.

8 .
Bei einem Anträge auf neuerliche Mietzinserhöhuug hat das

Mietamt unter Zugrundelegung der bereits in Rechtskraft er¬
wachsenen und mit Rücksicht auf erworbene Rechte dritter Personen
auch für die Behörde bindenden früheren Entscheidung jene Mehr¬
auslagen zu berücksichtigen, die feit der zuletzt als zulässig er¬
kannten Mietzinserhöhuug eingetreten sind . (Berwaltungsgerichts-
hoferkenntnis vom 11 . Mai 1921 , Z . 3426 , M .Abt . 15 , 7897 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des Alfred Z-
gegen die Entscheidung des Mietamtes für den 2. Bezirk vom 22 . Oktober
t920 , Z . 16666/20 , betreffend eine Mietzinserhöhung die angefochtene
Entscheidung als gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

Entjcheidungsgründe:  Das Mietami Wien II hatte mit den
Entscheidungen vom 27 . Mai 1920 die Erhöhung der Mietzinse in den Häusern
Wien , 2 . L.-Gasse 5/7 , vom 1. August 1920 angesangen um 42 Prozent der
ab 1. Februar 1920 geltenden Mietzinse bewilligt . Im August 1920 suchte der
Eigentümer des Hauses unter Hinweis aus di - Erhöhung der Kanalräumer¬
gebühren und auf die neuerdings erwachsenen Mehrauslagen sür die Instand¬
haltung des Hauses (Fensterausbefferungen ) um di - Bewilligung einer weiteren
Steigerung der Mietzinse um II Prozent ab November !920 an . Hierüber
erkannte das genannte Mietamt mit der Entscheidung vom 22 . Oktober 1920
die beantragte Zinssteigerung als unzulässig und für beide Häuser an Stelle
der mit den Vorentscheidungen bewilligten Zinssteigerungen von 42 Prozent
auf eine solche von 31 Prozent als zulässig , wobei es von folgenden Erwägungen
ansging:

Auf Grund der vorgelegten Rechnungen über Mehrauslagen nach den
Vorentscheidungen vom 27 . Mai 1920 allein habe der Senat die Berechtigung
des gestellten Antrages nicht überprüfen können , da gemäß 8 2 , Absatz 1,
Punkt 1 der Mieterschutzverordnung nur auf Grund der nachzewiesemn jähr-
lichen Rechnungen entschieden werden könne . Daher haben auch die übrigen
Rechnungen des letzten Berwaltungsjahres in die Berechnung -inbezogen werden
müssen und seien diesbebezüglich die Aufzeichnungen der letzten Verhandlung
in die Berechnungsgrundlage cinbezoge » worden , wovon der Hauseigentümer
noch vor der Beratung in Kenntnis gesetzt worden sei. Hiezu sei der Senat
umsomehr berechtigt gewesen , als ja der Hauseigentümer wegen des behaupteten
unterlaufenen Fehlers in den früheren Entscheidungen selbst deren Ueberprüfung
beantragt hatte , was mit Rücksicht aus den Antrag wegen weiterer Steigerung
nur unter einem habe erfolgen können . Bei dieser Berechnung sei aber der
Senat nur zu geringeren Mehrkosten sür die Erhaltung und Verwaltung des
Hauses und demnach an Stelle der beantragten und der bisherigen 42prozentige >»

Steigerung bloß zu einer solchen von 31 Prozent , berechnet von den Zinsen zu
Beginn des Jahres 1917 gelangt . Diese Entscheidung gelte mit Rücksicht darauf,
daß für beide Häuser gleiche Bruttozins - und gleiche Mehrkosten nachgewiesen
worden feien , für jedes der beiden Häuser.

Diese Entscheidung wird in der Beschwerde als gesetzwidrig und wegen
mangelhaften Verfahrens bekämpft , weil das Mietamt nicht berechllgt gewesen
sei, bei der Entscheidung über einen Antrag um Bewilligung einer weiteren
Zinssteigerung bereits in Rechtskraft erwachsene , frühere Emscheidungen außer
Kraft zu setzen und die angefochtene Entscheidung nicht entnehmen lasse, von
welchen Grundlagen als das Mictamt zu der Bewilligung einer 31proze »tigm
Zinssteigerunq gelangt sei.

Der Beschwerdeführer hat in seiner Eingabe vom August 1920 daraus
hing -wiesen . daß die schriftlichen Ausfertigungen der Enrscheidungen vom
27 . Mai 1920 mit der mündlichen Verkündigung dieser Enischeidungcn nicht stber-
einstimwen und daß di - schriftlichen Ausfertigungen überdies einen Widerspruch
ausweisen , indem einerseits die Steigerung der ab I . Februar 1920 in Geltung
gestandenen Mietzinse um 42 Prozent als zulässig erklärt , in der angeschloffenen
Berechnung der erhöhten Mietzinse aber für die 42prozentige Steigerung die
Mietzinse des Jahres 1914 zugrundegelegt seien . Er begehrte deshalb die
Richtigstellung der schriftlichen Ausfertigung im Sinne der mündl .ch-n Ver¬
kündigung . Das Mi -tamt hat jedoch dieser Begehren zum Anlaß genommen,
um mit der gänzlichen Außerkraftsetzung dieser Entscheidung und u» t der
Berechnung der zulässigen Zinssteigernug unter Zugrundelegung der Mietzinse
des Jahres 1917 auf Grund aller bisher ausgewiesenen MehrauSlagen sür die
Erhaltung und Verwaltung des Hauses vorzugchen . Dieser Vorgang enlspricht
jedoch nicht dem Gesetze, weil , ganz abgesehen davon , daß der Beschwerdeführer
nicht eine Aufhebung der Vorentscheidungen , sondern nur eine Richtigstellung
der schriftlichen Ausfertigung verlangt hatte , das Mietamt bei der Berechnung
der zulässigen neuerlichen Erhöhung der Mietzins - unter Zugrundelegung der
bereits in Rechtskraft erwachsenen und mit Rücksicht auf erworbene Rechte
dritter Personen such sür di - Behörde bindenden früheren Entscheidung nach
den Bestimmungen der Mieterschutzverordnung jene MehrauSlagen zu berück¬
sichtigen hatte , die seit der zuletzt als zulässig erkannten Mietzinserhöhung .ein-
getreten waren lzn vergl -ech- t die Ausführungen in dem hiergerichtlichen
Erkenntnisse vom 21 . Jänner 1921 , Z . 309 , auf die im Sinne des 8 42 der
Dienstvorschrift verwiesen wird ) , wobei die Umrechnung der im Lause dcS
Jahres 1920 nach Bewilligung der früheren Zinssteigerung neuerlich erwachsenen
Mehrausiagen sür d>e Erhaltung und Verwaltung der Häuser als Jahres-
Mehraufwand und die Berechnung der hi -nach zulässigen weiteren Steigerung
der Jahresziuse in der vom Beschwerdeführer beantragten Art keine Schwierig¬
keiten bereiten konnte.

S.
1. Die Anrechnung von Zinsen für aufgewendete Erhaltungs¬

arbeiten kann nur über Begehren der antragstcüenden Partei
erfolgen und ist nicht von amtswegen zu berücksichtigen.

2 . Es besteht keine Verpflichtung des Mietamtes , Auskunfts-
Personen einzuvernrhmen . (Siehe Verwaltungsgerichtshof-
entscheidung vom 30 . Dezember 1920 , Z . 5938 . — Ver¬
waltungsgerichtshoferkenntnis vom 13 . Mai 1921 , Z . 3390,
M .Abt . 15 , 8356)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Albert Sch . gegen die Entscheidung des Mietamtes XX der Stadt
Wien vom l9 . November 1920 , Z .-Neg . 387/20 , betreffend die
Zulässigkeit einer Mietzinserhöhung die Beschwerde als unbegründet
abgewiesen.

Entscheidungsgründe:  Die Beschwerde erblickt zunächst eine
Mangelhaftigkeit des Verfahrens darin , daß bezüglich der Aufteilung der
Reparatmsarbeiten , insbesondere der Glaser - , Tischler -, Anstreicher - , Schloss -r¬
und Baumeisterarbnten auf 20 Jahre im Gegensätze zu dem Begehren des
Beschwerdeführers , welcher eine Aufteilung auf sechs Jahre beantragt batte,
die Entscheidung erfloß , ohne daß die beantragte Einvernahme von Sach¬
verständigen stattgefunden hatte.

Gemäß 8 17, Absatz 3 der Ministerialverordnung vom 26 . Oktober 1918,
R .-G .-Bl . Nr . 381 , „kann"  das Mi -tamt alle für sein - Entscheidung not-
wendigen Ermittlungen vornehmen , insbesondre Auslunftspersomn laden und
vernehmen . Aus keiner der - maßgebenden gesetzlichen Bestimmungen kann
jedoch eine Verpflichtung des Mietamtes zur Einvernahme von Sach-
verständigen , sei es von amlswegen , sei es über Parteienautrag , gefolgert
werden . Insbesondere ist , wie dies de» Gerichtshof in seiner Judikatur wieder¬
holt zum Ausdruck - gebracht hat , di - Aufteilung der zwar regelmäßig für die
Instandhaltung eines Hauses zu machenden , aber ihrer Natur nach nur
innerhalb längerer , mehrere Jahre umfassender Zeiträume wiederkehrenden
Auslagen auf eine sachlich angemessene Anzahl von Jahren dem sachlichen
Ermessen der Behörde überlasten , ohne daß dieser ein - Verpflichtung zur Ein-
vernähme von Sachverständigen über dieser Frage obliegen würde.

Die Beschwerdecinwendung , welche dahingeht , daß die sünfprozentigen
Amortisationszinsen für dir oufgewenbeten Reparaturskosten nicht berück¬
sichtigt wurden , ist nach den Administrativakten im Verfahren vor den , Miel¬
amte nicht geltend gemacht worden ; der GerichlShof bat daher nach 8 5 deS
Gesetzes über den Berwaltungsgerichtshof keinen Anlaß , in eine Elörterung
dieser Frage einzutreten.
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IO.
Zulassung vou Dachziegeln und Dachplatten aus
Material Marke „ K. B " als feuerfeste Eindeckung.

In Erledigung des Ansuchens der Aktiengesellschaft für patentierte
Korksteinfabrikation und Korksteinbautcn , vormals Kleiner L Bock¬
mayer , Wien 6 . Köstlergasse 7, um Zulassung von Dachziegeln und
Dachplatten aus Material Marke „K . B ." als feuerfeste Eindeckung
im Sinne des Z 50 der Wiener Bauordnung wird die Verwendung
dieses Materiales für das Gemeindegcbiet von Wien bei Hochbauten
unter folgenden Bedingungen als zulässig erklärt:

1 . Die geteerten , aus leicht nagelbarem „K. B ." -Material mit 800 Lx/mv
Naumeinheitsgewickt dergestellten Dachziegel haben die Abmessungen gewöhn,
licher Dachziegel ( 15 X 35 cm ) bei eurer Dicke von 18 cm . Die Dachplatten
werden in den Ausmaßen 28 X 28 , 28 X 53 , beziehungsweise 28 X 107 cm
hergestellt und müssen mindestens eine Stärke von 18 cm besitzen. Sie müssen
bei einfacher Deckung mit wenigstens 6 cm , bei doppelter Deckung mit
wenigstens 5 em Uebergreifung gelegt werden.

2. Die Befestigung der Platten ist in sicherer Weise mit breit ' öpfigen
verzinkten Eisennägeln auszusührcn.

3. Die Ziegel , beziehungsweise Tafeln find ans Latten , beziehungsweise
Sparren so zu verlegen , daß ein .Brechen ausgeschlossen ist ; Firste , freibleibende
Kanten u . dgl . sind , falls sie nicht mit Blechsäumen belegt werden , mit
besonderen Formstücken zu bedecken.

4 . Die beabsichtigte Verwendung von geteerten „ K. B . "-Platten alS
feuersicheres DacheindeckungSmaterial ist in den Konfensplänen auszuweisen.

5 . Die Abänderung und Ergänzung vorstehender Bedingungen auf
Grund praktischer Erfahrungen mit diesem Baustoff als „feuersicheres
Dacheindeckungs material"  bleibt Vorbehalten.

L».
Zulassung der „ Zeholith " -Hohlbauweise.

In Erledigung des Ansuchens der „Fortuna " , Maschinenfabriks¬
gesellschaft m . b. H. in Wien 1. Rotenturmstraße 16 , um Zulassung
der „Zeholith " - Hohlbauweise wird die Anwendung dieser Bauweise
bei Hohlbauten in Wien gemäß den vom Oesterreichischen Jngenicur-
und Architektenverein in Wien aufgestellten und vom Staatsamt für
Handel und Gewerbe , Industrie und Bauten genehmigten Leitsätzen
für die Ausführung von Hohlmanern und Betonsteinen und auf Grund
der durchgesührten Festigkeitsversuche unter folgenden Bedingungen
als zulässig erklärt:

1. Für die . Zeholith " . Hohlbauweis - haben im allgemeinen die für Be¬
tonbauten geltenden Vorschriften (Ministerialverordnung vom 15 . Juni 1911
und 15 . September 1918 über die Herstellung von Tragwcrkm aus Eisen-
beton oder Stampsbkton bei Hochbauten ) sinngemäß Anwendung zu finden.

Ist für einen Bau die Verwendung dieser Bauweise vorgesehen , so ist
dies in den Einreichungsplänen anzuführen und die erforderliche statische
Berechnung beizubringen.

2 . Die Steine müssen nach Form und Abmessungen den vorgelegten
Zeichnungen entsvrechen und sind aus Kiesbeton (äußere ) im Mischungs¬
verhältnis von 230 k ? Zement auf 1 Sand und Schotter (Raummischungs-
verhältnis 1 : 6,  geforderte Mmdestwürfelfestigkeit 110 kg/cm ? nach sechs
Wochen ), beziehungsweise aus Schlackenbeton (innere Steine ) im Mischungs¬
verhältnis von 200 ÜA Zement aus 1 Sand , Schotter und Schlacken-
genienge (Raummischungsverhä ' tnis 1 : 7 — 1 Raumteil Portlandzement,
8 Raumteile Sand und Schotter , 4 Raumteitr Schlacke , geforderte Miudest-
würfelfestigkeit 40 Lss/cm ? nach sechs Wochen ) . Die als Zuschlagsstoff ver¬
wendete Schlacke kann Eiscnhochofen - , Gaswerks » oder Kefseischtacke (Lokomoliv-
lösche) sein , wobei im letzteren Falle nur reine , gut abgelagerte und durch¬
gewaschene ( „ gare ") Schlacke verwendet werden darf.

3 . Der Mörtel ist im Mischungsverhältnis von L50Lg ; Portlaiidzementmörtel
auf 1 mv reinen , feinkörnigen , reichen Sand herzustcllen , wobei höchstens ein
Viertel des Portlandzemcntcs durch Weißkalk ersetzt werden darf (Mischungs¬
verhältnis 1 Raumteil Bindemittel , 4 Raumteile Sand ) .

4 . Der Baubehörde steht es frei , auch während der Bauausführung den
Nachweis über die Beton - (Würfel -), Stein - (beziehungsweise Zellen -) und
Mörtelfestigkeit durch Proben zu erlangen.

5 . Die zulässige Druckinanspruchnahme der nutzbaren Mauerquerschniits-
fläche hat bei einer Betonwürfelfestigkeit von mindestens 110 (außen ), be¬
ziehungsweise 40 hss/ewv (innen ), 12 Lg/cm ? zu betragen.

Beträgt die freie Maurrhöhe tr mehr als das 12fache der Mauerstärkc b
(ohne Verputz ), so ist der Wert der zulässigen Inanspruchnahme durch Multi¬
plikation mit der Abminderungszahl — 1 90 - 0 075 d/b bcrabzusttzen . Di-
Höhe tragender Mauern darf nicht mehr als das löfache der Mauerstäeke
betragen.

6 . Die Herstellung der Mauern hat mit besonderer Sorgfalt zu geschehen,
wobei namentlich auf das richtige Versetzen der die Außen - mit der Jnnenteil-
wand verbindenden Holzzementdübel zu achten ist.

7. In jedem Geschosse ist ein durchlaufender , den ganzen Gebäudc-
grundriß umfassender , als Dcckenauflager dienender Betonrost von 15 em Höhe
anzuordnen . Durch diesen Rost dürfen Rauch - und Luftabzüge geführt werden.

/

In jedem Stockwerke ist ein Schließennetz anzuordnen ; die Mauerschließen sind
in den Betonrvst zu verlegen . Die Hohlmanern find in Entfernungen von
höchstens 7 m durch geeignete Querwände oder Pfeiler zu verstärken Für
einen guten Anschluß dieser Zwischenmauern an di - Hauptmauern ist Sorge
zu tragen.

8 . Bei Verwendung von Hohlräumen der Mauern zu Nauchabzügen sind
die Wandungen entsprechend wärme - und rauchdicht und hinreichend wider¬
standsfähig ansznstatten.

9 . Als Auflager freitragender Stiegen dürfen Hohlmanern nicht ver¬
wendet werden ; bei beiderseits aufliegenden Stufen sind die Auflager aus
Stampfbeton ober Ziegelmauerwerk (bei Vermeidung einer Störung des Ver¬
bandes und eines Verhaus der Steine ) herzustellen.

10 . Die Fundamente sind mindestens bis aus eins der Sohl «breite
gleiche Höhe aus Bollmauerwerk herzustellen . Die Fiindamentveibreitrrung hat
in der gleisten Weis - zu geschehen, wie bei Bauten aus Vollmauerwerk.

11 . Die Abänderung und Ergänzung der vorstehend, « Bedingungen
sowie die gänzliche Zurücknahme dieser Bewilligung bleibt nach Maßgabe der
praitischen Erfahrungen Vorbehalten.

Beschreibung.  Die „Zcholith "-Hahlmauek besteht aus einer äußeren
und einer inneren Hohlwand , welch- durch Dübel aus einem schlechten Wärme¬
leiter zusanimengedalten werden . Dadurch ist die zwischen den beiden Hobl-
mauern gebildete 3 em stark- Luflschichie an keiner Stelle durch einen guten
Wärmeleiter unterbrochen . Die äußeren Hohlsteine weiden aus Kiesbcton , die
inneren ans Schlackenbeton gemacht . Die innere Wand kann auch noch mit
wärmeisolierendem Belag aus Zemenlholz vers -hen werden . Die Hohlsteine stad
oben durch eine dünne Betonplatte , die Luftschichte zwischen den beiden Wänden
nach je fünf Lagen durch einen Dachpappestrcisen nach oben abgeschlossen,
so daß lauter -« thende Lustzellen entstehen . Die Dübel , die die Aufgabe Halen,"
den Lußenteil der Mauer mit dem Jnnenteile zu verbinden , werden im all¬
gemeinen aus Sägespänebeton in der Maschine selbst erzeugt , indem bei jeder
Stampfung mit vier Stein -n zugleich zwei Dübel hergestellt werden . Aus I mV
Auirißfläche „ Zeholnh "-Hohlmauer gehe» 34 Steine , die zum Versetzen 12 Liter
Mörtel benötigen . Tue nutzbare Qneischnittfläche ist bei Steinen von 4 em
äußerer Wandungsstärke 520 cmv. (M .Abt . 36 , 8231 .)

LS ..

Zulassung der „ Simplex " -Bauweise.
In Erledigung des Ansucheirs der Internationalen Baugesell¬

schaft in . b. H . für Siedlungsmesen und Wiederaufbau , Wien 1.
Stephansplatz , Schulerstraße I , um Zulassung der „Simplex "-Bau-

.weise im Gemeindegebiete von Wien wird diese Bauweise bei Hoch¬
bauten unter folgenden Bedingungen als zulässig erklärt:

1. Die . Simplex ". Bauweise (gesetzlich geschützt) besteh! in der Verwendung
von hohlen Bauelementen aus Holz , dis zwischen zwei Führungsständern über¬
einander geschoben werden , die selbst die Tragkonsirukiion des Hauses bilden
und auf welchen der aus eigenen Bretlerbindern konstruierte Dachstuhl ruht.
Die Ausführung kann in einfacher Holzkonstruktion oder noch mit besonderer
Jnnenverkleidung erfolgen ; dann wird an der Innenseite der Umfassungswände
unabhängig von diesen , durch eine Luftschichte getrennt , eine verputzte Bakula-
wand angebracht , während die Zwischenwände in Bakula oder Kipsdielen als
Prüß - oder Korbwände ausgebildet sind . Durch die stagnierenden Luftpolster
in den Hohlkörpern und durch die zweite Lustschichte zwischen der Umfafsungs-
wand und der Innenwand wird eine entsprechende Wärmeisolation erzielt.

2 . Die Bauelemente müssen nach Form und Abmessungen den vor¬
gelegten Zeichnungen entsprechen . Diese Normalelemente (100 r 22 x 15 cm)
übergreifen sich jalousieartig (Führungsständer 7 r 15 cm , Eckständer ! 5 x 15 vw ) ,
wodurch die Legerfuge überdeckt wird . Sie bilden selbst die Tragkonstrultion
des Hauses , indem die obere Kappschwellr von den FübningSständern in einer
Gabel gefaßt wird , die so lief ausgenommen ,st. daß eine Druckübertr - gung
von der Kappschwellr auf die Führungsständer verhindert und direkt auf
die Elemente ermöglicht wird . Dadurch wird auch ein dichter Fugenabschluß
gewährleistet.

3 . Das Gewicht eines oben offenen „ Simplexelementes " ergibt sich bei
einem Holzrauimnhalt von 0 '002I m > mit ungefähr 10 üx , so daß 1 m?
Simplexwand rund 50 Ix wiegt.

4 . Die Führungsständer , zwischen welche die Elemente cingeschoben werden,
sind in einer Grmidjchweü - vcrzapst , dir mit Steinschrauden an einem Funda¬
mente , das aus Bklon oder Zicgetmauerweik hergestellt werden kann , verankert
wird . Die Fußschwells wird gegen das Fundament mit Teeipappe isoliert.

5 . Die Höchstgeschoßzahl der in dieser Bauweise auszuführenden Objekte
bat zwei zu betragen (ein Erdgeschoß und ein Obergeschoß ), wobei ein etwaiges
Dachgeschoß nicht mitgerechnet ist.

6 . Die Unterkellerung wird im allgemeinen aus Ziegelmauerwerk oder
Beton auszusührcn sein . Ebenso find die Kamine zu mauern , beziedungSwcise
aus Beton herzustellen . Entsprechend der unter den Abschnitt 8 der Bauordnung
fallenden Beurteilung der Bauweise unter „ erleichterten Bedingungen " sind
Holztreppen gestattet.

7 . Zur Erreichung möglichster Feuerstchecheit sind die Wände mit ent¬
sprechenden feuersicheren Anstrich oder mit einem Verputz zu versehen . Wird
statt der gewöhnlich ins Auge zu fassenden „ offenen Bauweise " eine . Rcihen-
bauweise " gewählt , so dürfen höchstens vier Häuser eine ununterbrochene Reihe
bilden . AlS Dachdeckangsmatcrial ist ein solches zu verwenden , das laut Z 50
der Bauordnung als „feuersicher " bezeichnet werden kann.
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8 . Als „ Trennungswände " sind in eingeschossigen Objekten , „nichttragende
Wände aus einem biezu bei Hochbauten in Wien zngelassenen Material her-
zuüellcn . Bei einstöckige» Häusern wird die . tragende " Mitietmauer alS ent¬
sprechend verkleidete Niegelwandkonstrukuon ausgesührt.

9 Die Deckeukonstruktion besteht aus einer nonnalen Tramdecke m,t
Beschüttung Ueder der Decke des letzten Geschosses nurd -ine Beschüttung auf-
oebracht , auf welche im Dachbodenraume ein Zementanstrich ausgezogen wird.

10 . Di - Altsstellung solcher „ Simplex ' -Häuser gehört zu den B -fngmflen
der konzessionierten Baugewerdctreibeuden und ist in den Konscnspliiirm be-

^ " "^ l/Dw " zur Anwendung kommenden Baustofie müssen den hi -sür gütigen
Normen entsprechen u . d ist die Baubehörde jederzeit berechtigt , auf Kosten der
Unternehmung entsprechende Proben zu entnehmen und zu prüfen.

12 . Die Abänderung und Ergänzung vorstehender Bedingungen auf Grund
praktischer Erfahrungen mit dieser Bauweise innerhalb des Gemeindegcbietes
von Wien bkibt Vorbehalten.

18.
Landesregierung Kärnten — Anschrift.

In Anpassung an das Bundesverfassungsgesetz und das in
Beratung stehende neue Verfassungsgesetz für das Land Kärnten
hat der Kärntner Landesrat in der Sitzung vom 21 '. September
1921 seine Bezeichnung in „Landesregierung (selbständiger Wirkungs¬
kreis), Klagenfnrt -Lapdhaiis " abgeändert.

Dienststnckc an den ehemaligen Landcsrat wären deshalb in
Hinkunft wie oben angegeben zu adressieren , während die für die
Landesregierung (mittelbare Bundesverwaltung ) bestimmten Dienst¬
stücke an die Landesregierung (mittelbare Bundesverwaltung ) Klagen-
fnrt , Rndolfsplatz , zu richten wären.

Alle für den Landeshauptmann persönlich bestimmten Dienst¬
stücke wollen unter der Adresse : An den Landeshauptmann von
Kärnten in Klagenfurt , Rndolfsplatz , befördert werden.

L4.
Albanischer Konsul.

Die albanische Regierung hat den bisherigen Leiter ihrer Paßstelle in
Wien , den österreichischen Staatsangehörigen Reg .-Rat Dr . Georg P e k m e z i
zu ihrem Konsul in Wien ernannt . Da der aldamsche Staat jedoch inte -,
national noch nicht anerkannt ist, konnte Herr Pekmezi nur als Konsul
äs facto anerkannt werden . (M .Abt . 49 , 6214 .)

IS.
Verwaltungsstelle der Wiener Hochschulen.

Die mit dem Erlasse des Bundesministeriums für Inneres und
Unterricht , Unterrichtsamt , voni 8 . November 1920 , Z . 21660,
geschaffene „Provisorische Administration der Wiener Hochschulen"
führt von nun an die Bezeichnung „ Verwaltungsstelle der Wiener
Hochschulen " . Fernsprechstelle Nr . 17167

LK.
Statut der einjährigen Lehrknrse an Wiener

Bürgerschulen.
1 . Zweck . Die Gemeinde Wien errichtet einjährige Lchrkurse

für die der Schulpflicht entwachsene Jugend nach den Bestimmungen
der Ministerialverordnnng vom 25 . Juni 1903 , Z . 25 ^ 3.

2 . Aufsicht.  Diese Kurse werden mit je einer Bürgerschule
für Knaben oder Mädchen verbunden und unterstehen der für die
allgemeinen Volks - und Bürgerschulen eingesetzten Schulaufsicht . Dem
Direktor (der Direktorin ) der Bürgerschule obliegt auch die unmittel¬
bare Leitung des mit der Bürgerschule verbundenen Lehrkurses.

3 . Lehrkräfte.  Der Unterricht in den Lehrgegenständen wird
zunächst den an der Bürgerschule angestelllen gesetzlich befähigten
Lehrkräften übertragen , doch können auch andere entsprechend befähigte
Lehrkräfte im Bedarfsfälle zur Unterrichtserteilung au dem Kurse
herangezogen werden.

4 . Aufnahme.  Ausgenommen können nur Schüler (Schülerinnen)
werden , welche der gesetzlichen Schulpflicht bereits völlig Genüge
geleistet haben und das Bürgerschulentlassungszeugnis besitzen.

5 . Schulordnung.  Die durch die Schul - und Unterrichts¬
ordnung für allgemeine Volks - und Bürgerschulen vom 29 . Sep¬
tember 1905 , R .-G .-Bl . Nr . 1.59 , im V. bis VII . Abschnitte getroffe¬
nen Bestimmungen über Unterricht und Ferien , über den Schulbesuch

und die Schulzucht haben auch auf die Besucher dieser Lehrkurse
sinngemäße Anwendung zu finden.

6 . Lehrplan.  Der Unterricht wird nach dem vom nieder-
österreichischen Landesschulrate genehmigten Lehrplane erteilt , der auch
die Zahl der auf jeden Lehrgcgenstand entfallenden wöchentlichen
Unterrichtsstunden bestimmt.

7 . Lehrbücher und Lehrmittel.  Beim Unterrichte dürfen
nur von den Schulbehörden als zulässig erklärte Lehrbücher und
Lehrmittel verwendet werden . Die Lehrmittel und Bibliotheken der
Bürgerschule können auch an dem Kurse verwendet werden.

8 . Zeugnisse.  Am Schlüsse des ersten und zweiten Halb¬
jahres werden Halbjahrszeugnisse wie an Bürgerschulen ausgegeben;
im übrigen haben die Bestimmungen des Vlll . Abschnittes der Schul-
und Unterrichtsordnung über Klassifikation und Zeugnisse Anwendung
zu finden.

9. Kosten.  Bis zur gesetzlichen Regelung der Bedingungen der
Errichtung dieser Kurse und der Bedeckung , des erwachsenden Auf¬
wandes stellt die Gemeinde Wien für diese Kurse die notwendigen
sachlichen Erfordernisse (Schullokalitäten samt Einrichtung , Beleuch¬
tung , Beheizung und Reinigung sowie Lehrmittel ) bei und trägt die
Kosten der persönlichen Erfordernisse (Dienstbezüge , Remunerationen
der Lehrkräfte , Schulbedienung ), alles dies jedoch unter ausdrücklicher
Ablehnung irgend einer Rechtsverbindlichkeit und vorbehaltlich des

! Rückersatzcs durch den seinerzeit gesetzlich zur Zahlung Verpflichteten.
10 . Entlohnung der Lehrkräfte.  Dem Leiter (der

Leiterin ) der Bürgerschule , mit welcher der Lehrkurs verbunden ist,
^ gebührt für die Leitung eine jährliche Remuneration in der Höhe der

jeweils geltenden Ueberklassenremuneration . Ten mit der Unterrichts-
! erteilung betrauten Lehrkräften werden nur jene an dem Lehrknrse
j erteilten Unterrichtsstunden remuneriert , welche eine Ueberschreitung
! jener Lehrverpflichtung bewirken, bis zu welcher die betreffende Lehr¬

kraft ohne Anspruch auf eine besondere Entlohnung zu unterrichten
gehalten ist, und zwar nach den für die Nemuneriernng der Ueber-
stunden jeweilig geltenden gesetzlichen Bestimmungen . Die stunden¬
weise bestellten Lehrkräfte erhalten die für den Unterricht an Bürger¬
schulen jeweils festgesetzten Remunerationen . Die vorgenannten Remu¬
nerationen bilden einen Teil des Diensteinkommens der Lehrpersonen.
Die Anweisung und Flüssigmachung derselben an die Bezugsberech¬
tigten erfolgen unter den für die übrigen Arten des Diensteinkommens
bestehenden Modalitäten . (B .Sch .N . Z 344 .)

Z7.
Radfahren auf der Alszeile im L7. Bezirke.
Kundmachung des Magistrates vom 20 . Oktober 1921,

M .Abt . 52 , 1418.
Auf Grund der KF 80 und 114 des Gesetzes vom 10 . No¬

vember 1920 , Landesgesetzblatt für Wien Nr . 1, betreffend die Ver¬
fassung der Bundeshauptstadt Wien wird folgende Verfügung getroffen :

Das Radfahren auf dem bisher als Radfahrweg erhaltenen
rechtsseitigen Bankette der Alszeile im 17 . Bezirke zwischen dem
Hernalser Friedhofe und der Bollbadgaise wird verboten.

Uebertrctungcn dieses Verbotes werden mit Geldstrafen bis zu
2000 L oder Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.

tt. NarmativtieKimrnuiMn.
!8.

Gruppentvechsel im Wege der Stellenbesetznng;
Dienstzeitanrechnung.

Erlaß des Magistratsdirektors Dr . Karl Hartl  vom
26 . Oktober 1921 , M .Abt . 1 , 605/21:

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 7. Oktober 1921 zur
Pr . Z . 11421/21 den nachstehenden Beschluß gefaßt:

„Angestellten , welche im Wege der Stellenbesetzung eine Stelle in der
ziffermäßig nächsthöheren oder zweithöheren Gruppe erlangen , werden , sofern-
nach den geltende » Bestimmungen eine staffelweise Anrechnung staltzusmden
hat , für die Bemessung der Bezüge ein , beziehungsweise zwei Jahre zugerechnet,
jedoch in den Anfangsstufen nur unter der Voraussetzung , daß sie mindestens
ein , beziehungsweise zwei Jahre in der bisherigen Gruppe eingeteili gewesen
waren.
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Rangsverbesserungen , die sich für dm Angestellten bei der Ueberfetzung
infolge Fehlen ? einer seiner bisherigen entsprechenden Stufe in der neuen
Gruppe ergeben , werden auf die nach Obigem zuzurechnenden Jahre ein¬
gerechnet.

Diese Grundsätze haben auch schon für die Ueberführung in das neue
Gehaltsschema Anwendung zu finden . "

Verzeichnis der im Bundesgesetzblatts für die
Republik Oesterreich und im Landesgesetzblatte für
Wien veröffentlichte » Gesetze , Vollzugsanweisnngen,

Verordnungen und Kundmachnngen.
Bundesgesetzblatt.

359 . Verordnung über Stempel - und Rechlsgebühren.
569 . Verordnung betreffend die Herstellung und Verwendung von

Eisenbahnfrachtbriefen , Beförderungsscheinen und Aviso - und Bezugsscheinen.
561 . Verordnung betreffend die Kundmachung der gesetzlichen Vor¬

schriften üver die Gerichtegebühren.
562 . Verordnung über die Erhöhung der Teuerungszulage zu den

Vergütungen für di - Teilnahme an den Sitzungen der Ausschüsse und der
Berufsberatungssteüe der Jnvalidenentschädigungskommission sowie an den
Verhandlungen vor dem Jnvalidenentschädigungsgericht.

566 . Kundmachung betreffend die Berichtigung eines Druckfehlers im
Bundesgesetzblatte.

564 . Verordnung betreffend die Außerkraftsetzung mehrerer BollzugS-
anweisuugeu.

565 . Verordnung betreffend die Entrichtung des Zolles.
566 . Bundesgesetzblatt betreffend die Einhebung der direkten Steuern,

Verzugszinsen , VergUtungSzinsen , Gebühren des verwaltungsbehördlichen
Zwangsverfahrens.

567 . Steuerooreinzohlungsgesetz.
568 . Gebühreneinzahlnngsgesctz.
569 . Buudesgesetz betreffend die Akademie der Wissenschaften in Wien.
570 . Verordnung über die Regiebeilräge des Abrechnungsamtes.
571 . Verordnung betreffend die Festsetzung von Höchstpreisen für Zünd¬

hölzchen.
572 . Verordnung über die Feststellung der Gebühren für die eichamt¬

liche Behandlung besonderer Meß - und Wägemittel sowie für die von der
Normaleichungskommission vorgenommenen Prüfungen.

573 . Kundmachung betreffend die Verwendbarkeit der von der „ Ber¬
einigten Leder - und Schuhfabriken g. w . A ." auszugebenden Teilschuldver¬
schreibungen (II . Emission ) zur fruchtbringenden Anlegung von Stislungs -,
Pupillae - und ähnlichen Kapitalien.

574 . Verordnung betreffend die Abänderung der neunten Ausgabe der
Arzneitoxe zu der österreichischen Pharmakopöc.

575 . Bundesgesetz über Herabsetzung der Einkommensteuer für das
Jahr 1921.

576 . Durchführungsverordnung über Herabsetzung der Einkommen¬
steuer für das Jahr 1921.

577 . Bundesg -fetz wegen Aenderung des Gesetzes über Gesellschaften
mit besch änkter Haftung.

578 . Bundesgesetz betreffend eine Ergänzung deS Artikels 243 H .-G .-B.
579 Bundesgesetzblatt betreffend Abänderung des Gesetzes über die

Erprobung und periodische Untersuchung der Dampfkessel.
580 . Strafprozeßnovelle vom Jahre 1921.
581 . VII . Novelle zum Krankenversicherungsgesetz.
582 . VIII . Novelle zum Krankenversicherungsgesetz.
583 . III . Novelle zum Arbeitslofenversichcrungsgesetz.
584 . Kundmachung betreffend die Berichtigung von Druckfehlern im

Bundesgeützblaitc.
585 . Verordnung betreffend die Abänderung der neunten Ausgabe der

Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopöe.
58k . Bundesgesetz , womit einige Bestimmungen des Gesetzes betreffend

die Statistik des auswärtigen Handels abgeändert und ergänzt werden.
587 . Bundesgesetz betreffend die Erlassung von Betriebsvorschriften für

Freischürfe.
588 . Verordnung betreffend die Festsetzung einer neuen Frist für die

Anmeldung der auf Grund des Staatsvertrages von Saint -Germain rückzu-
stellendkn Gegenstände.

589 . Verordnung betreffend Aufhebung der Ministerialverordnung , durch
welche die Verarbeitung von Neutralfelten auf Schmier - und Leimseifen »er
boten wurde.

590 . Kundmachung über die Erweiterung der Verzollungsbefugnisse
der Straßenzollämler Milder und Meiningen.

591 . Verordnung betreffend die von den Studierenden an der Akademie
der bildenden Künste und an der akademischen Spezialschule für Medailleur¬
kunst in Wien zu entrichtenden Unlerrichtsgelder.

592 . Verordnung betreffend Regelung des Verkehres mit Nbfallfetten.
593 . Bundesgesetz über Kreditoperationen.
594 . III . Novelle zum Pensionsvcrficherungsgesetz.

595 . Verordnung betreffend die Gebühren für die durch amtlich bestellte
Prüsungslommiffäre vorgenommenen Erprobungen und Revisionen von
Dampfkesseln.

596 . Kundmachung betreffend die Auflösung der Hauptanstalt für Sach-
demobilisterung.

597 . II . Kriegsänleiheübernahmsgesetz.
598 Bundesgesetz über die Erhöhung von Geldausgedingsleistungen.
599 . Verordnung zur Durchführung der Bestimmungen über die Be¬

rücksichtigung der einmaligen großen Vermögensabgabe bei der Bemessung der
Erd - und Nachlaßgebühren.

600 . Vierte Verordnung betreffend die Festsetzung des bei Entrichtung
der in Goldkronen bemessenen Konsulargebühren maßgebenden Umrechnungs-
verhälmisses.

601 . Vunzierungsgesetz.
602 . Durchführungsverordnung zum Steuervoreinzahlungsgesetz.
603 . Verordnung über die Statistische Kommission.
604 - Kundmachung betreffend die Mündelsicherheit der von der „Holz¬

markt , gemeinwirtschaftliche Anstalt " auszugebenden fünfprozentigen Teilschuld-
verschrcibungen im G -samtnominalbetrage von 18 Millionen Kronen.

605 . IX . Verordnung zum Gehaltskaffengesetz.
606 . X . Verordnung zum Gehaltskassengesetz.
607 . Verordnung über die Vorauszahlung drrJahresgebührensürPatente.
608 Dritte Verordnung über die Festsetzung der Umrechnungswerte

ausländischer Geldsorten und inländischer Handelsmünzen zum Zwecke der
Ermittlung der Effektenumsatzsteuer sowie der Stempel - und Rechlsgebühren.

609 . Verordnung wegen Anbringung einer Vorratspunze auf Gegen¬
ständen aus Gold - und Silberlegierungen.

610 Verordnung wegen Errichtung des Punzierungsbeitrages.
611 . Kundmachung betreffend die Berichtigung eines Druckfehlers im

Bundesgesetzblatt - .
6 42 . II . Durchführungsverordnung zur Kongruanovslle ..
613 . Verordnung , womit zur Kongruanovelle der Betrag der in den

Embekennlnifsen der Seelsorger zu passierenden Kanzleiauslagen für die Matriken-
führung fcstgestellt wird.

L. Bundesgesetzblatt für Wim.
105 Abänderung des Gesetzes vom 11 . Februar 1921 , Landesgesetz-

blatt für Wien Nr . 14.
106 . Verordnung betreffend die Prüfung der Kraftfahrzeuge und ihrer

Führer.
107 . Verordnung betreffend den Maximaltarif für Kohlen - und Koks-

(Briketts )vcrfrachtung vom Nord - und Nordwestbahnhofe sowie von Vorvrte-
bahnhöfen und vom Westbahnhofe in Wien.

108 . Verordnung betreffend den Ladenschluß und die Sonntagsruhe
im Prater.

109 . Kundmachung betreffend die Prüfung der Kinematographen-
sperateure.

110 . Kundmachung betreffend die Festsetzung von Preisen für Leucht¬
petroleum.

111 . Verordnung , mit welcher neue Höchstpreise für den Verkauf von
Milch in Wien festgesetzt werden.

112 . Kundmachung betreffend eine Abänderung der Betriebsordnung
für das Dienstmanngewerbe.

113 . Kundmachung betreffend die Festsetzung der Berpflegsgebühren in
den Fondskrankenanstalten und im Jubiläumsspitale.

114 . Kundmachung betreffend di - Berpflegsgebühren der 3 . Verpflegs-
klasse in der niederösterreichischen Landesgebäranstalt.

115 . Verordnung betreffend die Erhöhung deS Maximaltarifes für das
Rauchfangkehrergewerbe.

116 Verordnung betreffend die Sonntagsarbeit im Gewerbe der
Friseure , Raseure und Perückenmacher am 13 . November.

117 . Verordnung betreffend die Sonntagsarbeit im Verschleiße von
Fleisch und tierischen Fettwaren am 13 . November.

118 Kundmachung betreffend die Aushebung der Beschränkung der
Lin - und Durchfuhr von Tieren , tierischen Rohstoffen und Gegenständen , welche
Träger des Ansteckungsstoffes sein können , aus Brasilien.

119 . Verordnung betreffend den Maximallarif für Kohlen (Koks)ver-
fr .ichtung vom Nord - und Nordwestbahnhofe sowie von den Vorortebahnhöfen
und vom Westbahnhofe in Wien.

120 . Kundmachung betreffend veterinärpolizeiliche Vorschriften für die
Abgabe von Trebern , Schlempe und anderen Futtermitteln sowie von Streu-
materialien.

121 . Verordnung betreffend Betriebsvorschriften für das Platzfuhrwerk
in Wien.

122 . Kundmachung betreffend die Neuregelung der Berpflegsgebühren
in den nieder »,lerreichischen Landesanstalten für Geisteskranke.

123 . Verordnung betreffend die Neuregelung des Maximaltarifes für
das Platzfuhrwerk in Wien.

124 . Kundmachung betreffend die Festsetzung von besonderen Gebühren
für das Institut für physikalische Heilmethoden im Jubiläumsspitale der
Stadt Wien.

125 . Abänderung des Gesetzes über die Neuregelung der Taxen für
Augenschcinsvornahmcn aus Anlaß von Bauherstellungcn.

126 . Gesetz über die Lustbarkeitsabgabe.
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